
                                                                
 
 
 

Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach 
Politik/Wirtschaft 

 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 SchulG) 
sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO - SI) dargestellt. 
Da im Pflichtunterricht der Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe I 
keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die 
Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht". 
Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem 
Unterricht erworbenen Kompetenzen. 

 
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen 
im Lehrplan jeweils in ansteigender Progression und Komplexität formuliert. Dies bedingt, dass 
Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und 
Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen 
Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten anzuwenden. 

 
Zu den Bestandteilen der "Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u.a. 

 
• mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, kurzreferate), 
• schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, Materialsammlungen, Hefte/ 

Mappen, Portfolios, Lerntagebücher), 
• kurze schriftliche Übungen sowie 
• Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. Rollenspiel, 

Befragung, Erkundung, Präsentation). 
 

Der Bewertungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht" erfasst die Qualität und die 
Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. 
Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch 
Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. 

 
Hausaufgaben 
„Hausaufgaben müssen aus dem Unterricht erwachsen und zu ihm zurückführen. Sie helfen, 
Erlerntes zu vertiefen oder zu festigen und bieten wertvolle Möglichkeiten zu selbstständiger 
Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsstoff.“ (Schulministerium NRW) 

 
Im Fach Politik sollen insbesondere projektorientierte Hausaufgaben gegeben werden. Die 
Schülerinnen und Schüler können in diesem Zusammenhang selbstständig an Projekten arbeiten 
und diese organisieren. Hilfestellungen durch den Fachlehrer werden im Bereich der 
Themenfindung gegeben, die aus dem Unterricht erwachsen sollen. Darüber hinaus soll in den 



                                                                
 
 

Stunden eine Rückkopplung der Ergebnisse erfolgen und ein Arbeitsplan vorgelegt werden, der 
auf die Präsentation der Projektarbeit ausgerichtet ist. 

 
Des Weiteren werden die Hausaufgaben in den Klassenbüchern vermerkt sowie die 
voraussichtliche Arbeitszeit. Individuelle Hausaufgaben können vor allem in den 
projektorientierten Hausaufgaben aufgegeben werden. 

 
Im Rahmen der individuellen Förderung im Fach Politik können Aufgaben aus den abonnierten 
Zeitschriften aufgegeben werden. Für den bilingualen Fachunterricht gilt, dass hier insbesondere 
im Bereich der Wortschatzarbeit und der in den Themenheften aufgeführten Kompetenzen 
(SKILLS) Aufgaben an Schüler mit Minderleistungen gegeben werden. Diese finden sich auf den 
Revision Seiten der entsprechenden Themenhefte Politik bilingual. 
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